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Der Diözesanbischof besitzt alle Gewalt (omnis potestas), die zur Aus­
übung des Hirtendienstes in seiner Diözese erforderlich ist, einerlei ob es 
sich dabei um das Lehr-, Priester- oder Hirtenamt des Bischofs handelt21, al­
lein mit der Einschränkung, daß der Papst sich oder einer anderen Auto­
rität Fälle Vorbehalten kann. Hierdurch ist das bisherige System der Voll­
machterteilung an die Bischöfe (Konzessionssystem), das vom Tridenti- 
num in die rechtstechnische Formel „tanquam Sedis Apostolicae delega- 
tus" gekleidet worden war22, durch ein System päpstlicher Vorbehalte ab­
gelöst worden (Reservationssystem). Dies bedeutet eine grundsätzliche 
Umkehrung in dem Verhältnis von Papst und Diözesanbischof, so daß nun­
mehr für den letzteren die Vermutung streitet, daß er alle Gewalt besitzt, 
die zur Ausübung seines Hirtendienstes erforderlich ist. Gleichwohl han­
delt es sich nicht um eine umstürzlerische Neuerung, weil das kanonische 
Recht, auch in der lateinischen Kirche, einen guten Teil der ursprüngli­
chen Bischofsrechte bewahrt hat, so z.B. in der Anerkennung eines im 
Recht begründeten Anspruches auf die Verleihung aller Benefizien im Bis­
tumsgebiet (CIC can. 1432 § 1), wodurch das Bischofsrecht gegenüber 
päpstlichen Vorbehalten vermutet wird. Die konziliare Aussage, daß der 
Diözesanbischof alle Gewalt besitzt, die zur Ausübung seines Hirten­
dienstes erforderlich ist, hat den Charakter einer Grundsatzbestimmung 
mit verfassungsrechtlichem Rang; sie ist kein unmittelbar anwendbares 
Recht und bedarf notwendig der näheren Bestimmung durch das 
kirchliche Gesetz. Der Diözesanbischof steht in einem hierarchischen 
Ordnungsgefüge, bei dem es nicht allein darum geht, daß er die vom Papst 
für sich oder eine andere Autorität gemachten Vorbehalte hinnehmen 
muß, sondern zunächst und hauptsächlich darum, daß er an das Recht der 
Gesamtkirche und der zuständigen teilkirchlichen Verbände gebunden 
ist. Die Bindung an das gesamtkirchliche Recht ergibt sich eindeutig aus 
der in Christus Dominus n. 8 b folgenden Bestimmung, wonach dem Diöze­
sanbischof - mit gewissen Einschränkungen - die Vollmacht erteilt wird, 
um des geistlichen Wohles willen von den allgemeinen Kirchengesetzen 
zu dispensieren23. In n. 11,2 des gleichen Dekretes werden die Diözesanbi- 
schöfe nach einem Hinweis darauf, daß sie die ihnen anvertraute Herde un-

21 In Lumen Gentium n. 27,1 findet sich die entsprechende Aussage zwar im Rahmen des 
von Lehr- und Priesteramt unterschiedenen Hirtenamtes und wird hier näher dahin be­
stimmt, daß es Recht und Pflicht der Bischöfe ist, Gesetze für ihre Untergebenen zu erlas­
sen, Urteile zu fällen und alles, was zur Ordnung des Gottesdienstes und des Apostolates 
gehört, zu regeln,- doch ist die in den Funktionen der Gesetzgebung, Rechtsprechung und 
Verwaltung tätige Hoheitsgewalt des Diözesanbischofs nicht auf den Bereich des Hirten­
amtes beschränkt, sondern in dem gesamten, durch die Trias von Lehr-, Priester- und Hir­
tenamt umschriebenen Aufgabenkreis der Kirche wirksam. Die Konstitution folgt hier 
noch einem Denkschema, das sie mit der Lehre von der einen heiligen Gewalt über­
wunden hat.

22 Vgl. H. Jedin, Delegatus Sedis Apostolicae und bischöfliche Gewalt auf dem Konzil 
von Trient, in: Die Kirche und ihre Ämter und Stände, Festschrift für Josef Kardinal 
Frings, Köln 1960, S. 462-475.

23 Durch das Motu proprio „De Episcoporum muneribus“ vom 15.8.1966 (AAS 58/1966, 
S. 467-472) wurden für die lateinische Kirche Ausführungsbestimmungen zu dem Dekret 
Christus Dominus n. 8 b gegeben, die jedoch nicht befriedigen können; vgl. hierzu 
K. Mörsdort, Kommentar zum Dekret Christus Dominus über die Hirtenaufgabe der 
Bischöfe in der Kirche, LThK, Konzilskommentar II, S. 166-171.
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ter der Autorität des Papstes leiten, aufgefordert, die Rechte anzuerken­
nen, die den Patriarchen und anderen hierarchischen Autoritäten recht­
mäßig zustehen. Daraus folgt nicht weniger eindeutig, daß der Diözesanbi- 
schof an das ihm vorgeordnete teilkirchliche Recht gebunden ist.

Eine Schwierigkeit grundsätzlicher Art, die sich der Annahme einer Au­
tonomie der Diözese stellt, bildet die Lehre von der Unmittelbarkeit der 
päpstlichen Gewalt24, wonach die oberste Hirtengewalt des Papstes eine 
unmittelbare Gewalt sowohl über alle und jedwede Kirchen wie über alle 
und jegliche Hirten und Gläubigen ist (CIC can. 218 § 2). Das Zweite Vatika­
nische Konzil hat sich nicht der Frage gestellt, wie die Unmittelbarkeit der 
päpstlichen Gewalt über jede Teilkirche damit vereinbarlich ist, daß der 
Bischof der unmittelbare Hirt seiner Diözese ist. Anlaß, dieser Frage auf 
den Grund zu gehen und den alten Vorwurf, die Diözese habe nicht ein 
Haupt, sondern zwei Häupter, zu entkräften, war in reichem Maße gege­
ben, vor allem bei der Lehre vom Bischofskollegium, wo sich die einzigar­
tige Gelegenheit geboten hätte, die Integration der Teilkirchen in die kol­
legiale Repräsentation der Gesamtkirche als Sinn und Zweck des Bischofs­
kollegiums herauszustellen25. Der Blick der Konzilsväter war mehr darauf 
gerichtet, daß dieses Kollegium existiert, aber weniger darauf, wozu es da 
ist, so daß die Aufgabe, die den Teilkirchen für den Aufbau der Gesamtkir­
che zukommt, bei den Darlegungen über das Bischofskollegium nicht zum 
Tragen gekommen ist26. Die um eine Klärung des Papst-Bischof-Verhältnis- 
ses besorgten Väter blickten allein auf die zum Sakrament erklärte Bi­
schofsweihe, ohne die bischöfliche Funktion mit ins Spiel zu bringen. Wei­
he und Funktion sollten sich entsprechen; denn die Bischofsweihe ist hin­
geordnet auf den bischöflichen Dienst. Dieser aber ist von den Anfängen 
des Episkopates her durch die Zuordnung zu einer Gemeinschaft von 
Christgläubigen bestimmt, die der Bischof im Namen Christi zu leiten hat.

Was bei der Lehre vom Bischofskollegium nicht zum Tragen kam, wird, 
obwohl das Problem der Unmittelbarkeit der päpstlichen Gewalt als sol­
ches unberücksichtigt bleibt, in n. 23 der Konstitution Lumen Gentium dar­
gelegt, wo die Gedankenführung von dem Kollegium auf die Einzelbischö­
fe als Vorsteher von Teilkirchen übergeht. Die unterschiedliche Stellung 
von Papst und Diözesanbischof wird dahin bestimmt, daß der Bischof von 
Rom als Nachfolger Petri das immerwährende, sichtbare Prinzip und Fun-

24 Hierzu siehe K. Mörsdorf, Die Unmittelbarkeit der päpstlichen Primatialgewalt im 
Lichte des kanonischen Rechtes, in: Einsicht und Glaube, Festschrift für Gottlieb Söhn­
gen, hrsg. von J. Ratzinger und H. Fries, Freiburg i.Br. 1963 , S. 464-478.

25 Vgl. K. Mörsdorf, Uber die Zuordnung des Kollegialprinzips zu dem Prinzip der Einheit 
von Haupt und Leib in der hierarchischen Struktur der Kirchenverfassung, in: Wahrheit 
und Verkündigung, Festschrift für Michael Schmaus, hrsg. von L. Scheffczyk, W. Dettloff 
und R. Heinzmann, Paderborn 1967, S. 1441 ff. und in lateinischer Übersetzung: Quomodo 
in hierarchica structura constitutionis Ecclesiae se habeat principium collegialitatis ad 
principium unitatis Caput inter et Corpus: Acta Congressus Internationalis De Theologia 
Concilii Vaticani II Romae diebus 26 septembris - 1 octobris 1966 celebrati, ed. ab E. Dha- 
nis et A. Schönmetzer, Rom 1968, p. 168 ss.

26 Dagegen wurde bei der Konstituierung der Bischofskonferenz die den Teilkirchen 
zukommende Aufgabe im Aufbau der Kirche sehr wohl gesehen. Vgl. hierzu K. Mörsdorf, 
Uber die Zuordnung des Kollegialitätsprinzips, a. a. O. (25), S. 1443 ff.; dens., Quomodo se 
habeat, a. a. O. (25), p. 170 ss., und dens., Kommentar zum Dekret Christus Dominus n. 38: 
a. a. O. (23), S. 233 ff. Ferner W. Aymans, Das synodale Element, a.a. 0.(14), S. 169-171 und 
S. 351-360.
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tung der Diözese einzugreifen, nicht aufgrund einer gleichartigen und in 
jeder Hinsicht mit der des Diözesanbischofs konkurrierenden Kompetenz 
erfolgt, sondern kraft eines höheren Rechtes, das nur dann eingesetzt wer­
den darf, wenn das in ordentlicher Weise zuständige Organ versagt. Wir 
werden damit auch in dieser Frage wiederum auf die im kanonischen Recht 
festgelegte Ordnung verwiesen. Für die im Gang befindliche Reform des 
kanonischen Rechtes sollte es ein dringliches Anliegen sein, daß die or­
dentliche, der Regel entsprechende Zuständigkeit des Papstes klar be­
stimmt und jegliche Vermengung mit Vorbehaltsrechten vermieden wird. 
Dies dürfte entscheidend dazu beitragen, daß die dem Diözesanbischof ei­
gene Verantwortung nicht übersehen und daß, wenn irgendwo Schwierig­
keiten auftreten, nicht alle Verantwortung dem Papste und seiner Kurie 
angelastet wird.

II. Die Autonomie der teilkirchlichen Verbände

Die Integration der Diözesen in die Einheit der Gesamtkirche vollzieht sich 
in der Regel nicht unmittelbar, sondern über teilkirchliche Verbände, de­
ren Bedeutung für die Einheit der Gesamtkirche kaum überschätzt werden 
kann. Allerdings hat sich in der lateinischen Kirche - aus verschiedenen 
Gründen, unter denen das Verhältnis zwischen Kirche und Staat keine ge­
ringe Rolle spielte - eine verfassungsrechtliche Situation entwickelt, die 
durch die Aushöhlung der Mittelinstanzen, insbesondere des Metropoli­
tenamtes, und der damit einhergehenden Zentralisierung der Kirchenlei­
tung bei der römischen Kurie der Entfaltung eigenständiger teilkirchli­
cher Verbände keinen Raum gelassen hat, Das Zweite Vatikanische Konzil 
geht in den Fragen der kirchlichen Organisation vielfach von diesem Bild 
der Kirchenverfassung aus, hat aber doch wichtige neue Ansätze gemacht, 
um dem Eigenleben in einem Verband von Teilkirchen gerecht zu werden. 
Zeichen dieser Neubesinnung sind die vorgesehene Aufwertung des Me­
tropolitenamtes und namentlich die, wenn auch unter Schmerzen gebo­
rene, Einrichtung der Bischofskonferenz als hierarchischer Instanz für 
eine kirchliche Region. Kirchenprovinz und kirchliche Region sind teil­
kirchliche Verbände, die mit den ihnen zugeordneten Teilkirchen in ei­
nem höheren teilkirchlichen Verband eigenen Rechtes beheimatet sind, 
d.h. in der lateinischen Kirche oder in einer orientalischen Kirche. Die Ei­
genständigkeit dieser vom liturgischen Brauchtum her geprägten Kirchen 
wird von dem Konzil eindeutig anerkannt. In Lumen Gentium (n. 23,4) wird 
von diesen Ritus-Kirchen gesagt: „Sie erfreuen sich unbeschadet der 
Einheit des Glaubens und der einen göttlichen Verfassung der Gesamt­
kirche einer eigenen Rechtsordnung, eines eigenen liturgischen Brauch­
tums und eines eigenen theologischen und geistlichen Erbgutes." Dabei 
wird darauf hingewiesen, daß gewisse alte Patriarchalkirchen wie Mut­
terstämme des Glaubens andere Kirchen gleichsam als Töchter geboren 
haben, mit denen sie durch ein engeres Liebesband im sakramentalen Le­
ben und in der gegenseitigen Achtung von Rechten und Pflichten bis auf 
unsere Zeit verbunden sind. Den Ritus-Kirchen wird damit eine Eigenstän­
digkeit zuerkannt, deren Schranken allein die Einheit des Glaubens und 
die eine göttliche Verfassung der Kirche sind.
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In rechtlicher Sicht erhalten die Ritus-Kirchen ihre eigene Note durch 
das Prinzip der Ritusbindung, wonach jeder Christ dem teilkirchlichen 
Verband angehört, nach dessen Ritus er rechtmäßig getauft worden ist 
oder hätte getauft werden müssen (CIC can. 98 § 1; IOpers can. 6). Abgese­
hen von gewissen Ausnahmen, die um der rituellen Einheit der Familie wil­
len getroffen worden sind (CIC can. 98 § 4; IOpers cann. 9 und 10), ist ein Ri­
tuswechsel, der ohne die Vollmacht des Apostolischen Stuhles vorgenom­
men wird, nicht nur unerlaubt, sondern ungültig. Das Konzil hat die heiß 
umstrittene Frage der Ritusbindung im Falle der Konversion eines nichtka­
tholischen Christen bejaht und damit die in dem MP „Cleri Sanctitati" (can. 
11) vorgesehene freie Wahl eines Ritus abgelehnt28. Wie jedem katholi­
schen Christen der Rituswechsel verboten ist, so müssen nichtkatholische 
Christen, die zur vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche kom­
men, den ihnen eigenen Ritus „ubique terrarum“ behalten („retineant")29. 
Diese personale Bindung an den angestammten Ritus, die mit der durch die 
Taufe bewirkten Eingliederung in die Kirche Christi einhergeht und die 
rechtliche Stellung des einzelnen Christen in der Gesamtkirche konkreti­
siert, ist zugleich die Grundlage für die Rechtshoheit der Ritus-Kirchen, ih­
rer gegenseitigen Unabhängigkeit und nicht zuletzt ihrer Einordnung in 
die Gesamtkirche. In diesem Bezugsverhältnis des einzelnen Christen zu 
seiner Ritus-Kirche wird deutlich, daß die Ritus-Kirchen Teile der Gesamt­
kirche sind und als solche unabdingbar an die hierarchische Gemeinschaft 
mit dem obersten Hirten der Kirche gebunden sind.

Im Hinblick auf die Tragweite, die dem Prinzip der Ritusbindung für eine 
kanonische Autonomie der Ritus-Kirchen zukommt, muß es überraschen, 
daß das Konzil bei der Einrichtung der Bischofskonferenz als hierar­
chische Instanz einer kirchlichen Region das Prinzip der Ritusbindung 
nicht beachtet hat. Es geht hier um die in dem Dekret Christus Dominus (n. 
38,2) getroffene Anordnung, daß alle Ortsoberhirten eines jedweden Ritus 
ordentliche Mitglieder der Bischofskonferenz sind und als solche ent­
scheidendes Stimmrecht haben. Die Worte „cuiuscumque ritus" finden 
sich in allen Entwürfen des Dekretes und sind bei den konziliaren Verhand­
lungen nie in Frage gestellt worden. Erst die wissenschaftliche Beschäfti­
gung mit dem Dekret brachte es an den Tag30, daß die Bischofskonferenz 
als hierarchische Instanz einer kirchlichen Region aufgrund der verfas­
sungsrechtlichen Struktur der Kirche nur als Organ einer bestimmten Ri­
tus-Kirche denkbar ist und folglich keine ordentlichen Mitglieder mit ent­
scheidendem Stimmrecht haben kann, die einer anderen Ritus-Kirche an­
gehören. In dem nunmehr vorliegendem Schema „De Populo Dei“ (can.

28 In dem Dekret Orientalium Ecclesiarum (n. 4) heißt es: „Omnes denique et singuli ca- 
tholici, necnon baptizati cuiusvis Ecclesiae vel communitatis acatholicae ad plenitudi- 
nem communionis catholicae convenientes, proprium ubique terrarum retineant ritum 
eumque colant et pro viribus observent; salvo iure recurrendi ad Sedem Apostolicam in 
casibus peculiaribus personarum, communitatum, vel regionum, quae, uti suprema rela- 
tionum interecclesialium arbitra, providebit necessitatibus in spiritu oecumenico, ipsa 
vel per alias auctoritates, datis opportunis normis, decretis vel rescriptis.“ Hierzu siehe 
J. M. Hoeck, a. a. O. (11), S. 369.

29 Es sei bemerkt, daß die offiziöse deutsche Übersetzung das für den kritischen Punkt 
der konziliaren Aussage entscheidende Wort „retineant" unterschlagen hat.

30 Hierzu siehe W. Aymans, Ritusgebundenheit und territoriale Abgrenzung der Bi­
schofskonferenzen, in: Archiv f. kath. Kirchenrecht 135 (1966), S. 543-549.
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only in the Council of 381 A.D. held there. Canon 3 of the Council of Con- 
stantinople reads:

"The Bishop of Constantinople shall have the primacy of honour next 
after the Bishop of Rome, because that Constantinople is the New 
Rome"15.

We see no valid reason for the objection of Pope Leo to thisact when the 
Council of Chalcedon reiterated this in canon 28 (B). The objection must 
have been to the principle of autonomy and autocephaly that even the 
Chalcedonian Council, which we the Oriental Orthodox do not accept, as- 
serted in its Statement:

"For to the Throne of Old Rome, the Fathers gave Privileges with good 
reason, because it was the Imperial city. And [the Council of Constanti­
nople], with the same consideration in view, gave equal Privileges to 
the most holy throne of New Rome, judging with good reason that the 
city honoured by the monarchy and the Senate, and enjoying equal Pri­
vileges with the old imperial Rome, should likewise receive equal rank 
in matters ecclesiastical, holding the second place after her“ (italics 
mine)16.

Pope Leo the Great wrote to Emperor Marcion as follows:
“Let the City of Constantinople have, as we desire, its high rank and un- 
der the protection of God's right hand, long enjoy Your Clemency's 
rule. Yet things secular stand on a different basis from things Divine, 
and there can be one sure building save on that Rock [Peter] which the 
Lord has laid for a foundation ... Let [the Patriarch of Constantinople] 
not disdain a city which is royal, though he cannot make it an Aposto- 
lic See; and let him on no account hope that he can rise by doing injury 
to others"17.

It is very clear that Pope Leo did resent the phrases 'equal Privileges' and 
‘equal rank1 used by the Council of Chalcedon in agreement with the Coun­
cil of Constantinople. It is self-evident that these phrases are the founda­
tion of autonomy and autocephaly. Pope Leo perhaps was not satisfied with 
the phrase 'holding second place after her'. He had no objection in others 
being equal, but he wanted to be more equal than others and for holding an 
unequal rank, took on Peter and the Rock as if the Council Fathers were not 
aware of it. The principle of autonomy, however, is that the Patriarchal 
thrones are co-equal as the co-equality of the Father, the Son and the Holy 
Spirit. It is a stränge logic to hold that equality is possible in things secular 
and not in things ecclesiastical. Actually, it should be from the ecclesiasti­
cal Order that the secular rulers must learn the equality of one man with 
another and of one ruler with another.

15 Handbook of Source-Materials..., op. cit. (12), p. 155; see also Conciliorum oecumeni- 
corum decreta, op. cit, (14), p. 32.

16 Handbook of Source-Materials..., op.cit. (12), p. 156; see also Conciliorum oecumeni- 
corum decreta, op. cit. (14), p. 100.

17 Handbook of Source-Materials..., op. cit. (12), p. 156; quoted from the English transla- 
tion published in A select Library of Nicene and post-Nicene Fathers of the Christian 
Church, 2d series, vol. XII: Leo the Great - Gregory the Great, pt. 1. Oxford: J. Parkes, 
New York: Christian Literature Co., 1895, p. 75; a more modern and acessible translation is 
to be found in St. Leo the Great, Letters. Translated by Brother E. Hunt, C.S.C. New York: 
Fathers of the Church Inc., 1957, p. 179.
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when the principles of autonomy and autocephaly of national Churches 
are put into practice for the unity of the Churches. We must accept the prin- 
ciple enunciatedby Dr. Nissiotis at theThird Assembly of the World Coun­
cil of Churches at New Delhi (19 November - 5 December 1961) that once 
there is a schism, both the parties are in schism. The Holy Spirit is grieving 
at the present divisions of Christendom and there is no particular Church 
about which the Spirit is not in grief. Dialogue between theologians of the 
divided Churches is certainly one of the helpful steps towards the unity for 
which Christ prayed. But there are many hurdles to be overcome before 
the final unity can be proclaimed in an Ecumenical Council which will be 
truly ecumenical.

We use the word 'infallibility' vaguely when we speak of the infallibility 
of the Councils and even of the Church. "The Church's infallibility is ulti- 
mately always the infallibility of the Spirit of Truth alone, who resides in 
the whole organism of the Church"27. This is why the Orthodox Churches 
do not accept the ex cathedra declarations of the Popes as infallible. The 
doctrine of reception adequately defended by Alexis S. Khomiakov of the 
Russian Orthodox Church in the 19th Century is a valid doctrine. “You shall 
know the truth, and the truth will set you free" (Joh 8,32). How do we know 
unless we are taught? “When he comes who is the Spirit of Truth, he will 
guide you into all the truth“ (Joh 16, 13). If the Councils are guided by the 
Spirit of Truth, the same Spirit is present in the whole Church and makes it 
accept the decisions of the Council. The Nicene-Constantinopolitan Sym­
bol, not mutilated by the later addition of the Filioqae clause, ought to be 
the Symbol of unity of the whole Church. It was once accepted by the whole 
Church, and it can also be the common symbol of the future. Allowing a 
margin for the inevitable relativity of the historical Order, we must be read- 
y to reexamine to so-called infallible dogmas like the Immaculate Con- 
ception28 and allow the Holy Spirit to guide us into the full truth which is al­
ways beckoning us from the future.

May I make a humble Suggestion, however, for what it is worth, though I 
am afraid it may be rejected out of hand by the other participants in this 
consultation, including those belonging to the autocephalous Churches. If 
we accept the collegiality principle in autonomy and autocephaly, the Pe- 
trine (Roman Catholic), the Johannine (Orthodox) and the Pauline (Protes­
tant) Churches of each country must come into a unity with a collegial hier- 
archy in each country. As the things that unite us are stronger than the 
points that separate us, we must pool together our differences and shine to- 
gether as a rainbow. In each country, the presiding bishop must be chosen 
unanimously, but he should not have veto power. The laying of hands in Or­
dination must also be done collegially as the venerable tradition of the 
Churches insists. If thisisacceptable, there shouldbe an ecumenical symbol 
of unity in a collegial council consisting of these three traditions in unity, 
with no universal jurisdiction and administration. Cultural and theological 
identities have to be taken seriously in working out something similar to 
this in detail.

27 Meyendoiit, The Orthodox Church, op. cit. (18), p. 31.
28 Bull Ineffabilis Deus of Pius IX, 8 December 1854.
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Als zweite grundlegende Feststellung zur Methodik sei die Gewichtung 
der historischen Dimension erwähnt. Für diese ist zunächst der Stellen­
wert von Tradition im kirchlichen Selbstverständnis maßgebend. Des wei­
teren wird diese Gewichtung durch den methodischen Ansatz bestimmt: 
Historisch-genetische Argumentation dient einerseits der Herstellung des 
Traditionszusammenhanges, anderseits aber auch als kritischer Bezugs­
punkt zeitbedingter Angemessenheit. Mit anderen Worten: Es bedarf ge­
rade der historisch-genetischen Analyse der spezifischen Bedingungen 
für die Entstehung und Entwicklung der entsprechenden Institute, um zu 
einer fruchtbaren Argumentation über ihre sinnvolle Ausgestaltung in der 
Gegenwart vorzustoßen.

Nach diesen Feststellungen zur Methodik eine weitere Vorbemerkung. 
Ich möchte mich bei meinen Überlegungen auf die orthodoxen Kirchen 
byzantinischer Tradition beschränken, in denen die mittlere Ebene ein 
zentraler Ort der Faßbarkeit kirchlicher Identität ist. In diesen Kirchen hat 
sowohl in der ekklesiologischen Theorie als auch in der Praxis des kirchli­
chen Lebens die mittlere Ebene mit den Autokephalien und Autonomien 
die größte Bedeutung gehabt und hat sie noch immer. Die von Christus auf 
Erden als sichtbares Gefüge verfaßte Kirche findet nach orthodox-byzanti­
nischem Verständnis auf dieser mittleren Ebene eine wesentliche Aus­
drucksform. Denn auf dieser Ebene kommt es - mit den Worten des grie­
chischen Ekklesiologen Stylianos Harkianakis - zu einer Synthese der 
beiden ekklesiologischen Grundprinzipien, der Kollegialität und der Au- 
tokephalie, d.h. die ursprüngliche episkopale Autokephalie und die wohl 
noch ursprünglichere Kollegialität vereinigen sich zur Autokephalie der 
kirchlichen Einheiten auf der mittleren Ebene, ein Vorgang, der teilweise 
auch in historischen Abläufen erkennbar wird.

Bevor ich zu meinem Versuch einer Darstellung der aktuellen Probleme 
komme, möchte ich in einer etwas ausführlicheren Skizze, die mir dazu die­
nen soll, „historisches Material“ für meine Argumentation zu liefern, zu­
nächst die Entwicklung der Kirche Zyperns darstellen. II

II

Das 1. Beispiel: Zypern

Bereits die Entstehung einer selbständigen Kirche in Zypern zeigt alle die 
Probleme auf, die mit den Grundfragen der Autokephalie bis heute verbun­
den sind. Für die Entstehung von selbständigen Kirchen gibt es zwei tradi­
tionelle Begründungstopoi: einerseits die Apostolizität des Ursprungs und 
andererseits die Anknüpfung an die politische Geographie bzw. sonstige 
demographische Ursachen. Ein anderes Argument tritt daneben etwas in 
den Hintergrund bzw. nimmt i.a. eine Zwitterstellung zwischen diesen bei­
den topoi ein, und zwar der Hinweis auf das Herkommen, die Tadition. 
Denn dieser läßt es prinzipiell offen, ob dieses Herkommen auf Grund der 
Apostolizität oder auf Grund der politischen Bedeutung der jeweiligen 
Hauptkirche zu erklären ist. Es läßt sich nun relativ leicht feststellen, daß 
zu bestimmten Zeiten bestimmte Argumente in den Vordergrund treten.
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che durch die geringe Anzahl der Bischöfe in die Verlegenheit kommen 
können, der auf karthagenische Kanones zurückgeführten Notwendigkeit 
der Zwölfzahl der Mitglieder einer Synode, die über Bischöfe zu urteilen 
hat, nicht zu entsprechen. Für diesen Vergleich bieten sich lediglich die Pa­
triarchate von Alexandreia und Jerusalem an. Jerusalem löst dieses Pro­
blem - wohl nicht ganz kanonisch -, indem laut Verfassung an der Synode 
neben Bischöfen auch andere Kleriker teilnehmen. Die Verfassung des Pa­
triarchats von Alexandreia liefert hingegen vergleichbares Material. In 
den Kanonismoi des Patriarchats finden sich zweimal Bestimmungen über 
die Heranziehung von Bischöfen anderer Kirchen zu Synoden. Einmal muß 
anläßlich einer Patriarchenwahl eine nicht vollständig besetzte Synode 
durch Bischöfe aus anderen griechischen Kirchen ergänzt werden, d.h. es 
handelt sich um den gleichen Kreis von Schwesterkirchen wie in der zypri­
schen Verfassung.

Das zweite Mal finden wir eine derartige Ergänzung der Synode aus glei­
chem Anlaß wie in Zypern, bei der Absetzung eines Bischofs. Wenn die or­
dentliche Synode des Patriarchats die Absetzung nicht einstimmig be­
schlossen hat, so muß eine erweiterte Synode einberufen werden, um sie 
auf zwölf Mitglieder zu ergänzen, Der Kreis der Kirchen, aus denen die aus­
wärtigen Bischöfe stammen können, ist wieder der gleiche wie in Zypern, 
was wohl auch als Demonstration der besonderen Zusammengehörigkeit 
der griechischen Kirchen im Raum des alten Reiches angesehen werden 
kann. Man wird daraus nicht ableiten können, daß die Kirche Zyperns oder 
gar das Patriarchat von Alexandreia in ihrer Autokephalie beschränkt 
seien. Ein einheitliches Schema von Inhalt und Umfang der Autokephalie 
- das sei in Zusammenhang mit diesem Beispiel einmal festgehalten - exi­
stiert nicht und hat auch praktisch niemals in der Geschichte der orthodo­
xen Kirchen bestanden.

Fassen wir also zusammen: Es gibt eine Reihe von Besonderheiten, die 
die Kirche von Zypern im Rahmen der orthodoxen Schwesterkirchen zu ei­
nem einzigartigen Phänomen machen, die aber auch andererseits gerade 
deshalb die Problematik der Autokephalie als Verfassungsstruktur beson­
ders plastisch herausstreichen lassen.
1. Die Kirche von Zypern besitzt eine auf den Beschluß eines allgemeinen 

Konzils zurückgehende und in spätrömisch-byzantinischer Zeit mehr­
fach bestätigte Autokephalie. Sie gehört also zu den Autokephalien al­
ten Typs.

2. Zypern erfüllt aber auch darüber hinaus die Voraussetzungen, die 
zur Bildung von Autokephalien neuen Typs in der Neuzeit geführt ha­
ben, insoweit als es zugleich ein politisch selbständiger Staat mit ortho­
doxer Bevölkerung ist. Man geht wohl nicht fehl anzunehmen, daß die 
Kirche Zyperns auch ohne ihren alten autokephalen Status durch die 
politischen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts einen autokepha­
len Status erreicht hätte, vergleichbar dem der Kirche Griechenlands et­
wa. Zypern hat also insoferne eine einzigartige Kontinuität aufzuwei­
sen.

3. Die Kleinheit Zyperns hat demgegenüber dazu geführt, daß auch die 
kirchliche Selbständigkeit Zyperns gefährdet war. Obwohl oder weil Zy­
pern geopolitisch bedeutsam gelegen ist, waren ihm nur kurze Jahre po­
litischer Selbständigkeit gegönnt. Die dadurch bedingte bewegte Ge­
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die geistliche Jurisdiktion des Moskauer Patriarchats anerkennen." Die 
Grundsätze des österreichischen Staatskirchenrechtes bringen es nun mit 
sich, daß die sog. „äußeren Rechtsverhältnisse" in Übereinstimmung mit 
den betroffenen Kirchen und ihrem Selbstverständnis geregelt werden. 
Solchen Regelungen gehen daher bei allen Religionsgemeinschaften ge­
wissermaßen „Konkordatsverhandlungen“ voraus. Der allgemeinen Pro­
blematik des Mitgliedschaftsrechtes in der Diaspora trug man Rechnung, 
indem das Gesetz eine Zweistufigkeit. der Zugehörigkeit zur orthodoxen 
Kirche vorsieht. Es besteht als Basis eine „bekenntnismäßige Zugehörig­
keit zur griechisch-orientalischen Kirche in Österreich" sowie als zweite 
Stufe die Mitgliedschaft zu einer anerkannten Kirchengemeinde.

Es wird also vom Bestehen mehrerer Jurisdiktionen auf einem Territo­
rium ausgegangen, wobei die Zugehörigkeit nach dem nationalen Perso­
nalitätsprinzip bzw. sogar nach einem Bekenntnisprinzip bestimmt sein 
kann. Daneben hat das österreichische Gesetz dem besonderen Anspruch 
des ökumenischen Patriarchats und damit auch dem Territorialitätsprin­
zip Rechnung getragen, denn im staatlichen Gesetz ist ausdrücklich die 
griechische Metropolis von Austria und deren kirchenrechtliche Unter­
stellung unter die Jurisdiktion des ökumenischen Patriarchen erwähnt. 
Dies hat folgende Konsequenzen: Das staatliche Gesetz kennt nur Gemein­
den, es sieht ausdrücklich nicht die Möglichkeit der Anerkennung eines 
orthodoxen Bistums auf Grund des Gesetzes vor, m.a.W. der österreichi­
sche Staat anerkennt lediglich die griechische Metropolis von Austria als 
eine Metropolie des ökumenischen Patriarchats, und trägt insoweit der 
Auffassung Rechnung, daß auf Grund des Territorialitätsprinzips nur ein 
Bischof in einem bestimmten Territorium sein darf. Außerdem wurde dem 
Metropoliten durch das Gesetz noch die Stellung eines Gutachters über 
die Rechtgläubigkeit einer Gemeinde, die um Anerkennung ansucht, ein­
geräumt. Die staatliche Behörde ist zwar nicht verpflichtet, eine gutachter­
liche Äußerung einzuholen, wenn sie es jedoch tut, muß sie sich zuerst an 
den griechischen Metropoliten wenden.

Die Widersprüche, zu denen diese Konzeption führen muß, liegen wohl 
auf der Hand und haben auch bereits Schwierigkeiten mit sich gebracht. So 
ist es etwa seit Jahren nicht gelungen, die Statuten der serbischen Gemein­
de neu zu fassen. Andererseits muß man aber sagen, daß angesichts der 
Probleme, die es zu bewältigen galt, die österreichische Lösung im Kern ei­
niges für sich hat, worauf ich noch kurz zurückkommen werde. IV.

IV. Die Folgerungen

1. Autokephalien alten und neuen Typs

Lassen Sie mich nun Folgerungen aus meinen Beispielen ziehen, wie sie 
sich an Hand einer kritisch-hermeneutischen Kirchenrechtstheorie erge­
ben. Zunächst möchte ich an meine eingangs gebrachten Bemerkungen zu 
den ekklesiologischen Grundlagen anknüpfen.

Der ekklesiologische Stellenwert einer mittleren Ebene in der Kirchen­
verfassung ist zweifellos nicht ebenso ursprünglich gegeben und selbst­
verständlich wie der der beiden anderen Ebenen. Es bedarf wohl keiner
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Ich möchte daher ausdrücklich darauf hinweisen, daß in der Patriarchen­
würde für ein kirchliches Oberhaupt einer Autokephalie neuen Typs be­
reits von Anfang an das Personalitätsprinzip anklang. Der Patriarch ist 
eben Patriarch der Serben, der Rumänen, der Bulgaren usw., eine Verknüp­
fung, die vielleicht auch etymologisch naheliegt. Auf Grund dieser beson­
deren Verbindung zu einem bestimmten Volk bzw. auch zu einem bestimm­
ten Staat ist auch kaum mit einer Vermehrung dieses Typs Autokephalie 
im Rahmen der byzantinischen Orthodoxie zu rechnen. Die besondere 
Würde einer derartigen Verbindung von Kirche, Volk und Staat, wie sie in 
den Patriarchalkirchen zum Ausdruck kommt, bringt es weiters mit sich, 
daß Patriarchalkirchen im Rang anderen Kirchen vorgehen, und zwar 
nicht nur dann, wenn diese jüngeren Datums sind, sondern sogar, wenn sie 
- wie das Erzbistum Zypern - ihre Selbständigkeit auf ein ökumenisches 
Konzil zurückführen können. D.h. im Rang der orthodoxen Kirchen geht 
eine Patriarchalkirche mit einer Autokephalie neuen Typs einer Nichtpa­
triarchalkirche mit Autokephalie alten Typs vor.

Halten wir also am Beispiel der Patriarchalkirchen die wichtigste mate­
rielle Voraussetzung für die Anerkennung einer Autokephalie fest. Diese 
Voraussetzung hat bereits Anspruchscharakter, sie stellt eine hinreichen­
de materielle Bedingung für die Anerkennung eines autokephalen Status 
dar. Wenn eine historisch-kulturelle Einheit von Kirche und Volk gegeben 
ist und dazu noch die politische Selbständigkeit dieses Volkes kommt, be­
steht ein Anspruch auf Zuerkennung des autokephalen Status, im Regel­
fall wohl auch der Würde einer Patriarchatskirche.

Das Beispiel der Kirche Zyperns macht deutlich, daß sie sowohl zum Zeit­
punkt der Entstehung als Autokephalie als auch im Laufe ihrer ganzen Ge­
schichte als solche niemals auch nur den Anspruch auf den Patriarchen­
rang erhoben hat. Weiters war, wie bereits erwähnt, die Selbständigkeit 
der Kirche Zyperns auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit des zypri­
schen Volkes zu einer größeren Einheit immer dann gefährdet, wenn die 
politische Selbständigkeit der Insel verlorenging. Es genügt jedoch bereits 
ein halbwegs autonomer Status für Zypern als politische Einheit, um dem 
Anspruch auf kirchliche Selbständigkeit zum Durchbruch zu verhelfen.

Neben den Patriarchalkirchen steht eine Reihe von selbständigen Kir­
chen, deren typologische Erfassung ungleich schwieriger ist. Sie stehen 
unter der Leitung eines Erzbischofs oder eines Metropoliten und sind bis 
auf die Kirche Zyperns selbständige Kirchen neuen Typs. Sie sind dadurch 
gekennzeichnet, daß sie nicht als Nationalkirchen im vollen Sinn anzu­
sprechen sind. Sie umfassen entweder nur eine Minderheit des betreffen­
den Volkes hinsichtlich der Konfession - z.B. die Kirche Polens, Albaniens 
und Finnlands im 20. Jahrhundert - oder nur eine Minderheit des betref­
fenden Volkes im Rahmen der durch die entsprechende politische Einheit 
gegebenen Grenzen. Für die zweite Gruppe können als wichtigste Beispie­
le die Kirche von Zypern und die Kirche Griechenlands gelten. Die Kirche 
Griechenlands hat ganz spezifische historische Bindungen an das ökume­
nische Patriarchat als die griechische Großkirche, von der notwendigen 
politischen Rücksichtnahme ganz zu schweigen.

Wann sind jedoch bei diesen Kirchen mit einem Erzbischof oder einem 
Metropoliten an der Spitze die materiellen Voraussetzungen für die Zuer­
kennung eines autokephalen bzw. nur eines autonomen Status gegeben?
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So gesehen gibt es schwerwiegende Gründe für die Einrichtung autono­
mer Gemeinschaften der mittleren Ebene in Immigrationsländern, der 
Griff zur Autokephalie - noch dazu auf Grund des Bekenntnisprinzipes - 
scheint mir allerdings recht gewagt. Daß die Zuständigkeit einer autoke- 
phalen Kirche in den territorialen Bereich einer anderen auf Grund des 
Personalitätsprinzipes übergreift, ist insoferne gerechtfertigt, als am ho­
hen Identitätsgrad von Einheiten, wie sie die Nationen in der europäischen 
Neuzeit darstellen, in der Organisation kirchlicher Gemeinschaft nicht 
vorbeigesehen werden kann. Insoferne ist mit der kategorischen Zurück­
weisung des Phyletismos den pastoralen Erfordernissen oft entgegenge­
handelt worden. Daß aber die Sonderentwicklung von Gemeinschaften in 
Immigrationsländern, die gerade in dieser Entwicklung Konvergenzen 
aufweisen, zu isolierten Autokephalien führt, ist pastoral nicht gerechtfer­
tigt. Denn die Ablösung von der Mutterkirche ist mit einer Annäherung 
der einzelnen Gemeinden der Immigrationsländer untereinander verbun­
den. Pastoral wünschenswert wäre wohl eher eine organisatorische Form, 
die dieser Annäherung der verschiedenen Traditionen in der gemeinsa­
men Umgebung Rechnung trägt. Dies sei im Bewußtsein aller der histori­
schen und politischen Implikationen, die dieses Problem aufweist, festge­
stellt.

V. Kurze Zusammenfassung

Die verfassungsrechtliche Organisation der mittleren Ebene in den Kir­
chen mit byzantinisch-orthodoxer Tradition - sei es in Autokephalien, sei 
es in Autonomien - muß nicht zuletzt den pastoralen Aufgaben der Kirche 
nachkommen. Ihre ekklesiologische Untermauerung ist in einem dynami­
schen Communiobegriff zu sehen, der den jeweiligen Ausdrucksformen 
menschlicher Gemeinschaft Rechnung trägt. Es muß sowohl vermieden 
werden, eine bestimmte Struktur als für alle Zeiten maßgeblich zu erklä­
ren, als auch jeden ephemeren - aus der politischen Sphäre hereinwirken­
den - Zufälligkeiten zu entsprechen. Weder die Ausrichtung an einem 
starren normativ verfestigten Schema noch die unbesehene Legitimation 
von Faktizitäten, hinter denen nicht der sensus fidelium, sondern politi­
sche Manipulation steht, kann Aufgabe des Kanonisten sein, sondern die 
kritische Überprüfung sowohl des überkommenen als auch neuer 
Entwicklungen, eine Überprüfung, die sich am Sinn jeder Organisation der 
Kirche in dieser Welt zu orientieren hat.

Es gab und gibt kein festumgrenztes Begriffsfeld von Autokephalie und 
Autonomie, sondern nur immer wieder Ausprägungen selbständiger Kir­
chen auf der mittleren Ebene zwischen der einen Kirche und den einzelnen 
Bischofskirchen placiert. Diese Gemeinschaften lassen sich mehr oder we­
niger den beiden Haupttypen Autokephalie und Autonomie mit all ihren 
Varianten zuordnen. Varianten, die sich aus den spezifischen Relationen 
von Kirchen zueinander ergeben. Weder das besondere Verhältnis der Kir­
che Griechenlands zum ökumenischen Patriarchat noch die genannten 
Bestimmungen in den Verfassungen Zyperns und Alexandreias können 
daher den Status dieser Kirchen prinzipiell gefährden.
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lieh die besagte Nationalgruppe umfaßt, was durch das Beispiel des serbi­
schen Patriarchats bestätigt wird, oder daß sämtliche Staatsangehörige zur 
selben Konfession gehören (vgl. die Kirchen der Tschechoslowakei und 
Polens). Aber in diesem Zusammenhang entsteht eine Frage, zu der die bis­
herige kirchliche Praxis keine befriedigende Antwort anbietet. Nämlich: 
genügt zur Erlangung des Selbstverwaltungsrechts die Tatsache, daß die in 
Frage kommende Gruppe nur eine ethnische Minderheit innerhalb des 
Staates darstellt, insbesondere falls in dem Herkunftsland dieser ethni­
schen Minderheit bereits eine autokephale bzw. autonome Kirche exi­
stiert? Ich halte die Bejahung der Frage für ziemlich unwahrscheinlich, 
aber wie gesagt, das kann nur den Wert einer Hypothese haben. Im Gegen­
satz zu den Voraussetzungen, welche die eigentliche Frage der Autoke- 
phalie unmittelbar berühren, stehen die beiden Punkte nur in indirekter 
Beziehung zu ihr. In Anbetracht dieses Sachverhalts könnte man für sie 
den Terminus „äußere Bedingungen der Autokephalie“ verwenden.

II. Die Verleihung der Autokephalie an die Kirche von Zypern, die eine 
Abweichung von den Regeln des Pentarchie-Systems darstellte, erfolgte 
durch den Kanon 8 des Ephesinum. Darauf folgte das Erzbistum Justinians 
Prima, dessen Autokephalie durch die Novelle 131 Justinians((cap.3) im 
Jahre 545 proklamiert wurde. Nach den Quellenzeugnissen aber gehen die 
Folgen dieser einseitigen Handlung des Kaisers kaum über seinen Tod hin­
aus1. Unberührt blieb im Gegensatz dazu durch die Jahrhunderte die angeb­
lich unter Patriarch Petros von Antiochien zur Autokephalie erhobene 
Kirche von Iberien3 4.

In bezug auf das Erzbistum von Achrida ist das Quellenmaterial ziemlich 
dürftig. Den drei Chrysobullen des Kaisers Basileios II. vom Jahre 10205, 
durch welche die Privilegien der autokephalen Kirche garantiert wurden, 
kann man nicht entnehmen, ob ihnen ein diesbezüglicher Synodalakt vor­
ausgegangen ist. Die Anerkennung der Selbständigkeit des Erzbistums 
von Trnovo und die Erhebung des Erzbischofs zum Patriarchen gehen auf 
eine unter dem Patriarchen Germanos II. im Frühjahr 1235 ergangene Sy­
nodalentscheidung zurück, die vom Kaiser Johannes III. Vatatzes bestätigt 
wurde6. Dieser Vorfall wirft erhebliche Probleme auf, die allerdings wegen 
des Verlustes der kaiserlichen Originalurkunde nicht gelöst werden kön­
nen. Es läßt sich auf jeden Fall mit größter Wahrscheinlichkeit vermuten, 
daß der Beschlußfassung in Konstantinopel ein Meinungsaustausch in 
brieflicher Form vorangegangen ist, in dessen Verlauf die Zustimmung der 
anderen Patriarchen eingeholt wurde. Nach einem Schreiben des Patriar­
chen Kallistos I. vom Jahre 13617 handelt es sich dabei nicht um eine Rang­
erhöhung, sondern um die bloße Verleihung eines Ehrentitels, die aus 
„Nachgiebigkeit und aufgrund kirchlicher Dispensation“ (Kcttä

3 Siehe die Quellenangaben bei K. Delikanis, naxpiapxiKd eyypacpa, Bd. III, Konstantino­
pel 1905, S. 946 ff.; vgl, auch H.-G. Beck, Kirche und Theologische Literatur im byzantini­
schen Reich, München 1959, S. 186.

1 So Baisamon im Kommentar zum Canon 2 des 2. Ökumenischen Konzils, in: Rhallis - 
Pollis, a. a. O. (1), Bd. 2, S. 172.

5 Vgl. Dölger, Reg. 806-808.
6 Siehe V. Laurent, Reg. 1282, und Dölger, Reg. 1746 (vgl. auch Nr. 1730 und 1745) mit der 

einschlägigen Literatur.
7 Miklosich - Müller, Acta Bd. I, Wien 1860, S. 437, J. Darrouzes, Reg. 2442.
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Seit die Einberufung von ökumenischen Konzilien unmöglich wurde, 
trat de facto an deren Stelle als oberstes Verwaltungsorgan der Ostkirche 
die Endemusa Synodos von Konstantinopel, indem sie in ihren Aufgaben­
bereich viele Gegenstände, die früher zu der ausschließlichen Zuständig­
keit der ökumenischen Konzilien gehörten, aufnahm12. Diese Ablösung ge­
schah aber, wie bereits erwähnt, nicht de iure oder besser in „kanonischer 
Weise“ (Karo KavoviKnv äKpißeiav), sondern nur um jene im Laufe der Zeit 
entstandenen Probleme der Kirchenverwaltung, die wegen ihrer Wichtig­
keit im Vordergrund standen, zu lösen. Konsequenterweise ist die Aner­
kennung von autokephalen Kirchen in der spät- und postbyzantinischen 
Periode von der Endemusa Synodos gemäß Oikonomia vorgenommen 
worden - nach der sehr zutreffenden Definition von Beck:13 „Die Oikono­
mia stellt auf breitester Skala das Mittel dar, mit einer rechtlichen oder tat­
sächlichen Anomalie fertig zu werden. Sie umfaßt sowohl die im Einzelfall 
gewährten Dispense von der Einhaltung einer Rechtssatzung als auch das 
ausgleichende Verfahren zwischen Widersprüchen des Gesetzes, Wider­
sprüchen zwischen Gesetz und Erfordernis der momentanen Sachlage." 
Dementsprechend darf die Oikonomia nicht nur auf dem Gebiet des mate­
riellen Rechts, sondern auch auf dem des formellen, wie hier, angewandt 
werden. Weiterhin versteht es sich von selbst, daß man sich im Rahmen der 
Oikonomia, um einem gewissen Mißstand abzuhelfen, nicht jede Abwei­
chung vom geltenden kanonischen Recht erlauben darf, sondern nur die­
jenige, die im konkreten Fall absolut erforderlich und möglichst unauf­
wendig ist, und zwar innerhalb der von der Dogmatik gezogenen Gren­
zen14. Diese Auffassung spiegelt sich deutlich in den folgenden Zeilen des 
oben zitierten Schreibens des Patriarchen Kallistos wider: „... dem Bischof 
von Trnovo wurde aus Großherzigkeit das Recht geschenkt, den Titel des 
Patriarchen von Bulgarien zu führen, ohne daß er jedoch zu den übrigen 
sehr heiligen Patriarchen gezählt wird, weshalb er auch kein Anrecht auf 
Nennung in den heiligen Diptychen haben soll..."(„... eöwpnönouYKaraßä- 
oeo>c Aöyu npöc rövTpivößou röövopäJeo8ainarpiöpxnvBouAYapiac,oü pevtoi el- 
vai Kai ouvapiöpiov toic Aomoic dYiüiiäroic narpiäpxaic, Kai öiä toüio pnöe pvnpo- 
veüeoßai ev roic iepoic öintüxoic • • .")15. Hier muß betont werden, daß es sich 
um eine Titelverleihung handelt und nicht um die Erhebung einer Kirche 
zum Patriarchat, die im Hinblick auf die Zuständigkeit anderen Normen 
unterliegt. Parallel laufende Verfahren oder gleichzeitig unternommene 
Handlungen der Staatsorgane16 dürfen m.E. nur als eine politisch motivier­
te Aktivität bewertet werden und nicht als Zusammenwirken mit den zu­
ständigen kirchlichen Organen, deren Entscheidungen gewiß auch ohne 
die staatliche Zustimmung kanonisch bindend sind.

Das Prinzip der Oikonomia manifestiert sich auch bei allen Autokepha- 
lien des 19. und des 20. Jahrhunderts, obwohl sie nicht von der Endemusa 
Synodos, sondern von der Patriarchalsynode proklamiert wurden. Wegen

12 Vgl. R. Polz, Patriarch und Synode in Konstantinopel, Wien 1971, S. 23 f. und 45 f.
13 A. a. O. (3), S. 77. „
14 Vgl. auch N. Milasch, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, Mostar 1905 , 

S. 73 1. mit Quellenangaben,
15 Miklosich - Müller, a. a. O. (7), S. 437, 16-19.
16 Siehe z.B. Dölger, Reg. 1705, 1746.
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